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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1979

Norm

ABGB §565

Rechtssatz

Ist auf der Tatsachenseite feststehend, daß der Erblasserin das Bewußtsein gefehlt hat, eine letztwillige Verfügung zu

tre4en, und es ihr unmöglich gewesen ist, deren Inhalt zu erfassen, so ist jedenfalls die vom Gesetz für die Gültigkeit

der letztwilligen Verfügung geforderte volle Besonnenheit des Testators auszuschließen.
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